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Änderungsantrag zu EP-G-01

Von Zeile 450 bis 453:
die Bezahlbarkeit von essenziellen Arzneimitteln gefährden und den Markteintritt von
Generika unverhältnismäßig verzögern. Zudem setzen wir uns für 
geschlechterspezifischegeschlechtersensible Forschung und Medizin ein, damit 
geschlechtsspezifische Unterschiede bei Diagnose und Behandlung zwischen Frauen
und Männern besser berücksichtigt werden.

Begründung

1. Präzisierung der Aussage und Begrifflichkeiten: geschlechtsspezfisch bezieht sich auf
ein Geschlecht, geschlechtersensibel betrachtet alle Geschlechter. Die Forschung und
Medizin sollte geschlechtersensibel sein, die Unterschiede sind geschlechtsspezifisch.

2. Das binäre Verständnis von Geschlecht sollte hier nicht verfestigt werden, in dem nur
Männer und Frauen adressiert werden.

49. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz 
Karlsruhe, 23. - 26. November 2023
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